
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 40 (1924)

Heft: 49

Artikel: Die Breite von Strassen in ländlichen Verhältnissen und von
Wohnstrassen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581632

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581632
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


9h. 49 jpîisfte, ffttoetj. »gettmig („aWeifterMatt") 551

töeifeti, in ben ©rößen oon 200 bis 20,000 m* Sftaum»

tnßalt.
SQäir befißen In ber Scßmetg fotc^e SerfudßSräume :

Unter ber ^erraffe beS tßßpftfgebäubeS ber ©ibgen. 3lecß=

nifdßen |jodbfcE}ule mürbe etn befteingericßteteS Saborato»
rium gefcßaffen, baS ftfjon recßt gute ©rgebniffe jeitigte.
Heute foßte fein bebeutenber SortragS», SRuf.t- ober
Ütrcßentaum auSgefüßrt merben, ohne baß feine afufti-
fcßen aSerbiättniffe fcßon auf ©runb ber projette geprüft
merben. @S befielt übrigens bie SRöglicßfeit, afuftifdß
fcßlecßte fftäume mefentlicß p netbeffern.

Auf bie SSeiterentroidlung biefer neneften 3Biffen=
fd^aft barf man große Hoffnungen feßen. 2Bir freuen
un§, baß aueß ein fcßioetjerifcßeS miffenfcßafilicßeS 3n=
ftitut an ber Sertiefung unb Ausbreitung biefer micß»

tigen forage in ßeroorragenbem SRaße mitbeteiligt ift

Dît Breite »ett Strassen in JäiKUic&ett

Uerbältnissen ttiä non Sîobnstrassen.
(fiorrefponbenj.)

AIS man noeß oßne nähere Prüfung beS SebütfniffeS
bie ftäbtifcßen ÜberbauungSpläne auf länblicße aSert)ätt=

niffe übertrug, entftanben rticbjt allein |cfeadjbrett a11ige

Aufteilungen ber Saugebtete, fonbern aueß jene lang»
roeilig regelmäßigen Stroßenanlagen mit 5 rn gaßrbaßn
unb beibfeitigen ®rottoirS non je 2 m breite, ffür
Straßen mit ftärferem gaßroerfeßr unb pgteicß oielen
Fußgängern, etma nah einer größeren Fubrif, einem
SagerßauS, einem großen ©efcßäftSßauS ufro. fann man
biefe Straßen oon 9 m ©efamtbreite noeß gelten laffen;
aber für reine äßoßnfiraßen bebeuten fie eine nic£)i mieber
gutgumacßenbe Serfcßmenbung. Sebeutenbe Anlagefoften
für Sanb» unb Sauarbeiten ftnb feftgelegt morben, too«
mit ficß baS ßpu§ oerteuerte unb bamit bie SJUeipreife
ßößer eingefeßt merben mußten. ®ie breitere Straße
braucht mehr Unterhalt, einmal an unb für ficß unb bei

fcßtoacßer Senüßung erft recßt burcß Sefeitigung beS

UnfrauteS; bamit roitb entroeber ber Pflichtige ©runb»
befiß ober bann bie Allgemeinheit belaftet. ®abei ging
fpanb in Hanb eine Sefcßnetbung ber Sorgärten auf ein
9Jlaß, baS roeber eine ricßiige gäxtnerifdje Sepflanpng,
nocß «tue oernünftige AuSnüßung für ©emüfebau etrnög»
ließt. ®ie fo aufgeteilten Saugebiete, bie in ber Siegel

nur einfache Häufer (feine pfammengebauten) mit bem

Sftinbeftabftanb non 6 m aufroeifen, bilben aueß fiäbte»
bauließ einen unbefrtebigenben ©inbruef in baS 2artb=

fcßaftSbilb. @S feßlt bie innere ©efeßloffenßeit, baS @e»

füßl be§ 3ufammenmoßnenS, ganj abgefeben bapon, baß
bie 2 je nur 3 m breiten gKußßengrunbfiücfe für 3^'-
garten unb Anpflanpng gletcß ungünftig ftnb,

Seit etma 15 Fuß^e« ift uueß in ber ©eßmetj bie

SrfenntniS gefommen, baß man ßinftcßtließ Straßenan»
lagen bebeutenb einfparen fann, meßt etroa ßtnfießtließ
teeßmfeßer AuSfüßrung, fonbern ßlnficßtlidß ber Sreite.
Seit man im £eer unb feinen oerfeßiebenen Serbinbungen
ein auSgejeicßneteS SRittel pr Sefefiigung ber Straßen»
unb Srottoiroberßäeßen fanb, baS pgteicß bie Staubent»
roidtlung oerßinbert, ßat man erft reeßt alle Utfacße, fieß
bei ben ©traßenanlagen auf baS aHernotmenbigfte p
befeßränfen,

SBaS ift aber ba§ Aßernotmenbigfte
3n auSgefproeßercen äßoßngebieten, oßne jeben ®urcß*

gangSoerfeßr, genügt eine Fußrbaßnbreite non 4—4,5 m
Sreite ooßftänbig. Db barüber ßinauS noeß ein £rot»
toir nötig ift, ßängt oon ben örtlicßen llmftänben unb
oteKeicßi aueß etmaS oon ber örtlidßen ©emoßnßeit ab.

Seit man bie fauberen, ftaub» unb fotfreien, überbies
rafcß tro«fnenben Xeerbeläge fennt, merben bie £rottoirS

roeniger pm SebürfniS. 9Btß man aber ein folcßeS an»
legen, fo roäßle man eine ÜMnbeftbreite oon 2 m; maS
meniger ift, genügt nicht für 2 ifßerfonen bei Segenmetter
(mit aufgefpannten Scßtonen!). SDBtH man früßer ober
fpater Straßenbäume längs bem Sanhftein pßanjen, fo
muß auS SerfeßrSgrünben eine Sflinbeftbreite oon 2,5 m
gemäßlt merben. ®abei fann man aber nur 3ietbäume
pftanjen, nießt etma fRußbäume unb bergl. Qn leßterem
Faü muß eine SWinbeftbreite oon 3 m gemäßlt merben.
Sttan barf nießt meßr in ben Keßler oerfaïïen, bei 1,8
unb 2 m îrottoirS noeß Straßenbäume p pflanzen.

®iefe Überlegung füßrt aueß bap, ftatt 2 jrottoirS
oon je 2 m Sreite ein einziges oon 3 m Sreite p er»

ftellen.
Sei aß biefen Überlegungen barf man neben ben

praftiftßen ©eficßtSpunften aueß bie Koftenfrage nidßt
außer aeßt laffen. SJtan fann ßierüber eine einfaeße
fRecßnung anfteßen. Für Sobenerroerb feßen mir 10Fr./m^
ein, für ©rbarbeiten im nidßt außeroröenttieß bemegten
©elänbe 3 F^-/". Steinbeit unb Sefiefung ftnb mit
7 Fr./m^ einpfeßen. ®a§ ergäbe pfammen 20 Fr./m^
Auslagen, ©rfpart man fteß einen Srottoirftreifen oon
1 m Sreite, fo ift baS gleicßbebeutenb mit einer Soften»
etfparniS oon 20 Ft'-/, auf 100 m Straßenlänge bem»

nah sine ©rfparniS oon 2000 F^- 9tur mit foleßen
Überlegungen fann man oom alten Sdßema 2-(-5-f-2 m

p einer mirtfcßaftlicßen Söfung gelangen.

(Storrefpottbenä.)

Hotjßänbter, inSbefonbere aber bie ßolperarbeitenben
Hanbroerfer foßen ßäußg ißren Abneßmern gegenüber
©arantie geroäßren für bie ®auerßaftigfeit beS üerfauf»
ten bejio. öerarbeiteten HoIjmaterialS. Solange e§ fidß

Hierbei nur um AnnäßeruugSmerte ßanbelt, erfeßeint ein
Derartiges Anftnnen noeß gerechtfertigt, bagegen rairb
jeber reeß benfenbe Sieferant bie Fotberung genauerer
3eitangaben bezüglich ber ®auerßaftigfeit beS gelieferten
§otp§ als unberechtigt unb unerfüllbar prüefroetfen ;

Denn e§ ift gang unmöglich, bie ®auer eines
im borates angugeben, ba bie Serßältniffe, unter benen
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weisen, in den Größen von 200 bis 20,000 Raum-
inhalt.

Wir besitzen in der Schweiz solche Versuchsräume:
Unter der Terrasse des Physikgebäudss der Eidgen. Tech-
nischen Hochschule wurde ein besteingerichtetes Laborato-
rium geschaffen, das schon recht gute Ergebnisse zeitigte.
Heute sollte kein bedeutender Vortrags-, Musik- oder
Kirchenraum ausgeführt werden, ohne daß seine akusti
schen Verhältnisse schon auf Grund der Projekte geprüft
werden. Es besteht übrigens die Möglichkeit, akustisch
schlechte Räume wesentlich zu verbessern.

Auf die Weiterentwicklung dieser neuesten Wissen-
schaft darf man große Hoffnungen setzen. Wir freuen
uns, daß auch ein schweizerisches wissenschaftliches In-
stitut an der Vertiefung und Ausbreitung dieser wich-
tigen Frage in hervorragendem Maße mitbeteiligt ist.

M Mette vsn Strassen MMchen
Verhältnissen MS ysn Mhmtrassm.

(Korrespondenz.)

Als man noch ohne nähere Prüfung des Bedürfnisses
die städtischen llberbauungspläne auf ländliche Verhält-
nisse übertrug, entstanden nicht allein schachbrettartige
Aufteilungen der Baugebiete, sondern auch jene lang-
weilig regelmäßigen Stroßenanlagen mit 5 m Fahrbahn
und beidseitigen Trottoirs von je 2 m Breite. Für
Straßen mit stärkerem Fahrverkehr und zugleich vielen
Fußgängern, etwa nach einer größeren Fabrik, einem
Lagerhaus, einem großen Geschäftshaus usw. kann man
diese Straßen von 9 m Gesamtbreite noch gelten lassen;
aber für reine Wohnstraßen bedeuten sie eine nicht wieder
gutzumachende Verschwendung. Bedeutende Anlagekosten
für Land- und Bauarbeiten sind festgelegt worden, wo-
mit sich das Haus verteuerte und damit die Mietpreise
höher eingesetzt werden mußten. Die breitere Straße
braucht mehr Unterhalt, einmal an und für sich und bei

schwacher Benützung erst recht durch Beseitigung des

Unkrautes; damit wird entweder der Pflichtige Grund-
besitz oder dann die Allgemeinheit belastet. Dabei ging
Hand in Hand eine Beschneidung der Vorgärten auf ein

Maß, das weder eine richtige gärtnerische Bepflanzung,
noch eine vernünftige Ausnützung für Gemüsebau ermög-
licht. Die so aufgeteilten Baugebiete, die in der Regel
nur einfache Häuser (keine zusammengebauten) mit dem

Mindestabstand von 6 m aufweisen, bilden auch städte-
baulich einen unbefriedigenden Eindruck in das Land-
schaftsbild. Es fehlt die innere Geschlossenheit, das Ge-

fühl des Zusammenwohnens, ganz abgesehen davon, daß
die 2 je nur 3 m breiten Zwischengrundstücke für Zier-
garten und Anpflanzung gleich ungünstig sind.

Seit etwa 15 Jahren ist auch in der Schweiz die

Erkenntnis gekommen, daß man hinsichtlich Straßenan-
lagen bedeutend einsparen kann, nicht etwa hinsichtlich
technischer Ausführung, sondern hinsichtlich der Breite.
Seit man im Teer und seinen verschiedenen Verbindungen
ein ausgezeichnetes Mittel zur Befestigung der Straßen-
und Trottoiroberflächen fand, das zugleich die Staubent-
Wicklung verhindert, hat man erst recht alle Ursache, sich

bei den Straßenanlagen auf das allernotwendigste zu
beschränken.

Was ist aber das Allernotwendigste?
In ausgesprochenen Wohngebieten, ohne jeden Durch-

gangsverkehr, genügt eine Fahrbahnbreite von 4—4.5 m
Breite vollständig. Ob darüber hinaus noch ein Trot-
toir nötig ist, hängt von den örtlichen Umständen und
vielleicht auch etwas von der örtlichen Gewohnheit ab.

Seit man die sauberen, staub- und kotfreien, überdies
rasch trocknenden Teerbeläge kennt, werden die Trottoirs

weniger zum Bedürfnis. Will man aber ein solches an-
legen, so wähle man eine Mindestbceite von 2 m; was
weniger ist, genügt nicht für 2 Personen bei Regenwetter
(mit aufgespannten Schirmen!). Will man früher oder
später Straßenbäume längs dem Randstein pflanzen, so

muß aus Verkehrsgründen eine Mindestbreite von 2,5 m
gewählt werden. Dabei kann man aber nur Zierbäume
pflanzen, nicht etwa Nußbäume und dergl. In letzterem
Fall muß eine Mindestbreite von 3 m gewählt werden.
Man darf nicht mehr in den Fehler verfallen, bei 1,8
und 2 m Trottoirs noch Straßenbäume zu pflanzen.

Diese Überlegung führt auch dazu, statt 2 Trottoirs
von je 2 m Breite ein einziges von 3 m Breite zu er-
stellen.

Bei all diesen Überlegungen darf man neben den

praktischen Gesichtspunkten auch die Kostenfrage nicht
außer acht lassen. Man kann hierüber eine einfache
Rechnung anstellen. Für Bodenerwerb setzen wir lOFr./m^
ein, für Erdarbeiten im nicht außerordentlich bewegten
Gelände 3 Fr./m^. Steinbett und Bekiesung sind mit
7 Fr./ir? einzusetzen. Das ergäbe zusammen 20 Fr./m^
Auslagen. Erspart man sich einen Trottoirstreifen von
1 m Breite, so ist das gleichbedeutend mit einer Kosten-
ersparnis von 20 Fr./w, auf 100 m Straßenlänge dem-
nach eine Ersparnis von 2000 Fr. Nur mit solchen

Überlegungen kann man vom alten Schema 2-j-5-s-2 m
zu einer wirtschaftlichen Lösung gelangen.

Dauerhaftigkeit der Hölzer.
(Korrespondenz.)

Holzhändler, insbesondere aber die holzverarbeitenden
Handwerker sollen häufig ihren Abnehmern gegenüber
Garantie gewähren für die Dauerhaftigkeit des verkauf-
ten bezw. verarbeitetem Holzmaterials. Solange es sich

hierbei nur um Annäherungswerte handelt, erscheint ein
derartiges Ansinnen noch gerechtfertigt, dagegen wird
jeder reell denkende Lieferant die Forderung genauerer
Zeitangaben bezüglich der Dauerhaftigkeit des gelieferten
Holzes als unberechtigt und unerfüllbar zurückweisen;
denn es ist ganz unmöglich, die Dauer eines Holzes
im voraus anzugeben, da die Verhältnisse, unter denen

â-.S.Sâà
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